
Sachgebiet Hygiene (GE 1) Stand: Juni 2011 © LGL Erlangen

 

Untersuchungsantrag für eine 
mikrobiologische 

Trink- und Badebeckenwasseruntersuchung 

Bayer. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
  

Antragsteller 
(Anschrift) 

 
      

 
LGL Erlangen 

Mikrobiologisches 
Wasserlabor D-Bau 
Eggenreuther Weg 43 
91058 Erlangen 
Tel.: (09131) 6808 - 2247 
FAX: (09131) 6808 - 2601 

 
LGL Oberschleißheim 

Mikrobiologisches 
Wasserlabor B-Bau 
Veterinärstraße 2 
85764 Oberschleißheim 
Tel.: (09131) 6808 - 5213 
FAX: (09131) 6808 - 5110 

Proben-Nr. Antragsteller       
 Probennummer LGL: 

Zeitpunkt der Probenahme Datum:   
      

Uhrzeit: 
       

Probendaten 
Flaschen-Nummer: 
      

Temperatur bei Entnahme: 
     °C 

Probeneingangstemperatur: 
 

      Entnahmeort:    1. Gemeinde 

                           2. Gemeindeteil       

LGL-Kennzahl / 
Gemeindeschlüssel 

 
0 9             _       _           bitte unbedingt angeben! 

Objekt-/Messstellenname        
Zusätzliche Bezeichnung der 
Probenahmestelle       bei Trinkwasser nur bei 

Sammelmessstellen angeben 

LFU-OKZ bzw. GA-Kennzahl 
der Messstelle         /         /            bitte unbedingt angeben! 

Name der WVA       
Name und Anschrift 
Betreiber/Unternehmer (WVA)       
Übergeordnete OKZ 
(Hausinstallation - HI, nicht 
ortsfeste Anlage - NOA) 

        /         /            

Name der HI oder NOA       
Name und Anschrift des 
Inhabers der HI bzw. der NOA       

Nur anzugeben, wenn die 
Probenahme nur der 
Überwachung der HI bzw. 
NOA dient 

Untersuchung von: Trinkwasser: Badebeckenwasser bitte unbedingt angeben! 
Desinfektion/Aufbereitung:  WVA > 1000 m3/Jahr  Beckenwasser  E. coli 

 Nein  WVA ≤ 1000 m3/Jahr  Reinwasser/Filtrat  Coliforme 
 Ja  Nicht ortsfeste Anlage (NOA)  Füllwasser  I. Enterokokken 

  Chlorung  Hausinstallation (HI)  Pseudomonas aeruginosa  
  UV-Entkeimung   HI nicht abgeflammt  Sonstige:       

 Clostridium perfringens 
  Membranfiltration   HI abgeflammt Sonstige Probenarten  KBE 20°C  KBE 36°C  

       
 Probenahme unmittelbar 

nach Aufbereitung  Sonstige:              
       

Zur Verwertbarkeit der Befunde ist zu beachten 
1. Sachgemäße Probenahme nach LGL-Arbeitsanweisung wird vorausgesetzt 
2. Kühlung der Proben während dem Transport – idealerweise auf 5 ± 3 °C – (unter Verwendung von Kühlbox und Eispacks) 
3. Zwischen Probenahme und Probenansatz im Labor dürfen nicht mehr als 24 Stunden liegen 
4. Routineproben sollten bis spätestens Mittwoch im Labor eingetroffen sein 

Besondere Mitteilungen       
Bitte unbedingt Rechtsgrundlage angeben:       

 Kostenmitteilung bei Beanstandung Datum:       
 Kostenmitteilung in jedem Fall Name des Probenehmers 

(Bitte in Druckbuchstaben schreiben)       
 Kostenrechnung bei Beanstandung 

 Kostenrechnung in jedem Fall 
Unterschrift  
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 Keine Weiterverrechnungsmöglichkeit  Probenehmer als Unterauftragnehmer am LGL gemeldet 

 


